
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 13 St-AG Nutzung des Archivgutes
 St-AG - Steiermärkisches Archivgesetz – StAG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2018

(1) Nach Ablauf der Schutzfrist steht das Archivgut der Ö entlichkeit nach Maßgabe dieses Gesetzes und der

Benutzungsordnung zur Verfügung.

(2) Die Nutzung von Archivgut für amtliche Zwecke und die Nutzung durch die anbietende Stelle ist auch innerhalb der

Schutzfrist zulässig.

(3) Vor Ablauf der Schutzfrist kann die Nutzung von Archivgut für wissenschaftliche Zwecke und aus besonders

berücksichtigungswürdigen Gründen einer Person auf Antrag bewilligt werden, wenn keine gesetzlichen

Bestimmungen und keine überwiegenden schutzwürdigen Interessen des Landes, des Bundes oder Privater

entgegenstehen. Die Bewilligung der Behörde setzt das Einvernehmen mit der anbietenden Stelle oder mit der

jeweiligen Funktionsträgerin/dem jeweiligen Funktionsträger gemäß § 5 Abs. 3 bzw. mit deren Rechts- und

Funktionsvor-gängerinnen/Funktionsvorgängern voraus. Die Bewilligung kann unter Au agen und Bedingungen erteilt

werden, die zur Sicherstellung der schutzwürdigen Interessen des Landes, des Bundes oder Privater erforderlich sind.
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